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Bekavutmachu«güber Bezugsscheine.—Bekanntmachung
über die Regelung des Bokehrs mit Wed-, Wirk-
und Srrickwarkn für die bürgerliche Bevölkerung vom

10. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 463). -
Vom 31. Oktober 1916.

Auf Grund der 88 1t , 19 der Bekanntmachung über die
Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren
für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 (ReichZ-
Gefetzbl. S . 46.1) bringe ich folgendes zur öffentlichen
Kenntnis:

8 1.
Die Bekanntmachung , betreffend die von der Regelung

des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die
bürgerliche Bevölkerung ausgefchloffenen Gegenstände vom
10. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 463) nebst den hierzu
erlassenen Bekanntmachungen vom 13. Juli 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 693), 7. August 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 923),
21. August 1916 (Reichs-Gesetzbl. S 938) und 9. September.
1916 (Reichs-Gesetzbl S . 1009) werden aufgehoben.

8 2.
Die Vorschriften der Bekanntmachung über die Regelung

des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die
bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S . 463) mit Ausnahme der W 7. 8 Abs. 6, §8 10, 14, 15
und 20 finden auf die im nachstehendenVerzeichnis A (Frei¬
liste) aufgeführten Gegenstände keine Anwendung Als
Kleinhandelspreise gelten die nach der Bekanntmachung über
Weisbeschränkungen bei Verkäufen von Web-, Wirk- und
Strickwaren vom 30. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 214)
zulässigen Preise.

Den Krankenanstalten und Krankenkassen mit eigener
Berbandststffniederlage ist es verboten, auf Grund von Nr.
16 des nachstehenden Verzeichnisses A Verbandstoffe ohne
Bezugsschein zu erwerben . Die Âusstellung von Bezugs¬
scheinen für sie erfolgt durch die Reichsbekleidungtzstelle
Abteilung B für Anstaltsversorgung auf dem in § 16 der
Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit Web-,

Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom
10. Juni 1916 vorgeschriebenen Wege. Die Reichsbeklei-
dungsstelle ist berechtigt, anstelle einer Erteilung von Be¬
zugsscheinen die unmittelbare Lieferung von Verbandstoffen
zu veranlassen.

Verzeichnis A (Freiliste ).
1. Stoffe aus Natur - oder Kunstseide.
2. Halbseidene Stoffe , sofern Kette oder Schuß ausschließ¬

lich aus Natur - oder Kunstseide besteht.
3. Alle Gegenstände, die abgesehen von Futter urw Zutaten

ausschließlich aus den unter Nummer 1 find 2 genann¬
ten Stoffen hergestellt sind. Für Strümpfe und Hand¬
schuhe gelten jedoch die Bestimmungen unter Nummer 4.

4. Strümpfe aus Natur - oder Kunstseide. Halbseidene
Strümpfe ; darunter sind nur solche zu verstehen, die
nach der Fläche mindestens zur Hälfte ans Natur - oder
Kunstseide bestehen. Baumwollene Damen -, Knaben-
und Mädchenstrümpfe, von denen das Dutzendpaar we¬
niger als 450 Gramm wiegt . Baumwollene Herren,
socken, von denen das Dutzendpaar weniger als 350
Gramm wiegt. Baumwollene Kindersocken bis zur
Größe 8, von denen das Dutzendpaar weniger als 250
Gramm wiegt. Für durchbrochen gemusterte Strümpfe
ist diese Grlenze in jedem Falle um je .50 Odra mm we¬
niger anzunehmen.
Baumwollene Füßlinge (Ersatzffiße).
Seidene und halbseidene Handschuhe. Solche baum¬
wollene gewirkte leichte Sommerhandschuhe, die aus¬
schließlich aus 80er einfach oder feinerem Garn herge¬
stellt sind. Dagegen sind alle ganz oder teilweise ge-
fiitterten oder doppelgearbeiteten oder geklebten baum¬
wollenen Stoffhandschuhe bezugsscheinpflichtig.

5. Bänder , Kordeln, Schnüre und Litzen. Schnürsenkel,
Hosenträger und Strumpfbänder . Gürtel aus Gummi¬
band.

6. Spitzen und Besatzstickereien.
Waschcstickereienund bemusterte oder bestickte Tülle,
sämtlich nur bis zu einer Breite von 30 Ztm . Tapis¬
seriewaren, Posamentierwaren für Möbel - und Kleider¬
besatz, Taschen mit oder ohne Bügel , Lampenschirme.
Canedas und glatte Kvngreßstvsfe sind bezugsschein¬
pflichtig.

7. Mützen, Hauben, Hüte und Schleier.
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'? irre itaiT ) bem ZI . Oftofter 1916  fev t tggeftcttt e rt Korsette
nrüssen vor der Fertigstellung auf der Innenseite cim unteren
Rande den deutlich sichtbaren unauswaschbaren Stempel:

Nach dem 31 . Oktober 1916 fertiggestellt
Matratzen und ftrtiggeflillte Inletts , Pulsterwaren.
Steppdecken sind bezugsscheinpflichtig.

10 . Möbelstoffe mit Ausnahme der Futterstoffe zu Möbeln
und Vorhängen.
Gemusterte Wandbespannstofse , Gobelins und Gobelins-
stoffe.

11. Gardinen und Vorhänge , beide , soweit sie abgepaßt ge-
webt sind.
Gemusterte Tüll - und Mullgardinen meterweise.

13. Velvets (baumwollene Sammete ) und solche halbseidene
Sammete , die nicht unter Nummer 2 fallen.

14 . Baumwollene Stickereistvffe . baumwollene gewebte oder
gewirkte Spihenstoffe und baumwollene glatt oder ge¬
mustert gewebte undichte Kleiderstoffe.

15. Baumwollene bedruckte undichte Kleiderstoffe.
15a . Wachstuch.
15b . Alle Gegenstände , die abgesehen von Futter und Pie¬

täten ausschließlich aus den unter Nummer 13, 14, 15
und 15a genannten Stoffen hergcstellt sind.

16. Verbandstoffe und Damcnbinden.
Orthopädische Bandagen.

17. Konfektionierte genähte Weißwaren (ungewaschen ) , ins¬
besondere Bäffchen , Rüschen , Halskrausen , Jabots.

19 . Fertige Fracks , Ilniformbesatz.
Militäruniformen , Militärausrüstungsgegenftände ld.
h . nur für Militärperfonen verwendbare Gegenstände ),
Wickelgamaschen.

21. Mit Pelz gefütterte oder überzogene Kleidungsstücke.
Imitierte Pelzgarnituren aus baumwollenem oder
wollenem Plüsch , Krimmer oder Astrachan.

23. Fertige Säuglingsbekleiduna für Kinder bis zu eineni
Jahre.
Gummiunterlagen für Säuglinge.

24. Korsette , soweit sie am 81 . Oktober 1916 fertiggestellt
waren.

26. Gemusterte weiße Tischzeuge , soweit sie abgepaßt ge¬
webt sind.

27. Reise - und Schlafdecken , sofern der Kleinhandelspreis
50 Mark für das Stück übersteigt.

28 . Kragen und Manschetten , Vorstecker und Einsätze , Kra¬
watten.

29. Taschentücher , sofern sie der Fläche nach zu einem
Drittel oder mehr aus Spitzen bestehen.

31 . Schuhwaren.
35 . Gummimäntel und gummierte Badeartikel . Der Guin-

mierung steht Ersatzgmnmierung gleich.
96 . Spielwaren aus Web--, Wirk - und Strickwaren , soweit

die dazu erforderlichen Stoffe am 2. September 1916
bereits zugeschnitten waren.

37 . Gegenstände , deren Kleinhandelspreis nicht mehr als
1 Mark für das Stück beträgt , mit Ausnahme von
Strümpfen , Handschuhen , Taschentüchern und Scheuer¬
tüchern . Für Stoffe gilt jedoch die Bestimmung unter
Nummer 38 . Von diesen Gegenständen darf zu gleicher
Zeit an dieselbe Person nicht mehr als je 1 Stück der¬
selben Ware veräußert werden.

38 . Stoffe bis zu Längen von 30 Ztm ., sowphl Reste wie
vom Stück geschnitten , sofern der Kleinhandelspreis für
diesen Stoffrest oder dieses abgeschnittene Stoffstück
nicht mehr >als 1 Mark beträgt . Pon diesen Stoffresten
oder abgeschnittenen Stoffstücken darf zu gleicher Zeit
an dieselbe Person nicht mehr als je 1 Stück derselben
Ware veräußert werden.

In Fällen , in denen Rabatt auf die Preise gewährt
wird , sind die Preise nach Abzug des Rabatts maßgebend.

erhalten . Sofort nach Veröffentlichung dieser Bekannt¬
machung haben sämtliche Fabrikativns -, Großhandels - nnd
Kleinhandelsbetriebe , in denen Korsette auf Lager sind , eine
Ausnahme zu machen , in der die bei ihnen lagernden Kor¬
sette stück- oder dutzendweise einzutragen sind . Das Auf-
nahmeverzeichniö ist mit Datum und Unterschrift des In¬
habers abzuschließen , sorgsam aufzubewahren und den Neber-
wachnngspersonen auf Verlangen vorzulegen . Bor Abschluß
dieses Aufnahmeverzeichnisses ist der Verkauf von Korsetten
verboten . Jedes verkaufte Korsett ist von dem Aufnahme-
Verzeichnis abzuschrciben.

8 3.
Bezugsscheine für die im nachstehenden Verzeichnisse B

ausgeführten Gegenstände können , ohne Prüfung der Not¬
wendigkeit der Anschaffung erteilt werden , wenn der An¬
tragsteller drcrch Vorlegung einer Abgabebescheinigung einer
von drr Reichsbekleidungsstelle zu bestimmenden Annahme¬
stellen nachweist , daß er dieser ein entsprechendes gleich-,
artiges von ihm getragenes gebrauchsfähiges OberkleiduUgs-
ftück entgeltlich oder unenigeltlich überlassen hat.

Aus einem derartigen Bezugsschein muß das Ober¬
kleidungsstück nach dem Wortlaut des nachstehenden Ver¬
zeichnisses B mit der dort ausgesührten Preisgrenz ? ange¬
geben sein . Gewerbetreibende dürfen im Kleinhandel und
in der Maßschneiderei gegen derartige Bezugsscheine nur
solche in nachstehendem Verzeichnis B ansgeführte Ober¬
kleidungsstücke veräußern , deren Kleinhandelspreis die dort
ausgesührten Preisgrenzen übersteigt.

Das Nähere , insbesondere die Beschränkung der Stück¬
zahl , für die derartige Bezugsscheine ausgestellt werden
können , bestimmt die Reichsbekleidungsstelle.

Als Kleinhandelspreise gelten die nach der Bekannt¬
machung über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Web -,
Wirk - nnd Strickwaren vom 30 . März 1916 (Reichsgesetzbl.
S . 214) zulässigen Preise.

Verzeichnis L (Bezugsschein gegen Abgabe-
bescheinigung ).

1. Fertige Herrenoberkleidung , sofern der Kleinhandels¬
preis

für den Rock- und Gehrockanzug 150,— Mark,
für den Sack- und Sportanzug 130, — Mark,
für den Rock nnd Gchrock 100, — Mark,
für die Sackjacke 75,— Mark,
für die Weste 25,— Mark,
für das Beinkleid 35, — Mark,
für den Winterüberzieher 160, - Mark,
für den Sommcrüberzieher 130, - Mark

übersteigt.

2.  Fertige Damenoberkleidung , sofern der Kleinhandels¬
preis

für den Damenmantel 130,— Mark,
für den Backfischmantel 110,— Mark,
für das Jackenkleid 160,— Mark,
für das Waschkleid 75,- Mark,
für die wollene Bluse 40,— Mark,
für die Wasckbluse 30, — Mark,
für den wollenen Morgenrock 60, — Mark,
für den Waschmorgenrock 40,— Mark,
für das garnierte wollene Kleid 225,— Mark,
für den Kleiderrock 55,— Mark

übersteigt.
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für Den Mantel ?5,— Mark,
für Das wollene Kleid 50.— Mark,
für Das Waschkleid 30.— Mark

übersteigt.
4. Die nach Mas; anzufertigende , in Nummer 1. 2 und 3

ausgeführte Herren-, Damen -, Mädchen- und Kindel¬
oberkleidung, die beiden letzteren für das unter Num-
mer 3 genannte Alter , sofern die unter Nummer 1, 2
und 3 angegebenen Preisgrenzen überschritten werden.

Die Bestimmungen des vorstehenden Verzeichnisses B
für wollene Oberkleidung gelten auch für Oberkleidung aus
Stoffen , die aus Mischungen von Molle mit anderen Spinn¬
stoffen, insbesondere mit Baumwolle , hergestellt sind.

In Fällen , in denen Rabatt auf die Preise gewährt
wird , sind die Preise nach Abzug des Rabatts maßgebend.

8 4.
An Schneider, Schneiderinnen und Wnndergewerbetrci-

bende (Hausierer, Marktreisende . Kleinhandelsreisende ) dür¬
fen Maren , die sie für sich im eigenen Namen erwerben , um
sie verarbeitet oder unverarbeitet weiter zu veräußern , ohne
Bezugsschein geliefert werden ; Lieferungen an sie sind aber
der Beschränkung dss 8 7 Abs. 1 der Bekanntmachung über
die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Stück¬
waren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916
unterworfen.

Sic haben ein Einkaufsbuch einzurichten, sorgsam aus-
zübewahren und während ihres Gewerbebetriebes ständig
bei sich zu führen , in das der Verkäufer die an die Schneider,
Schneiderinnen oder Mandergewerbetreibenden abzugeben¬
den Maren , soweit sie der Bezugsscheinregelung unterworfen
find, unter Angabe von Stückzahl, Maß , Preis und Ver-
kaufstag einzutragen hat . Dem Verkäufer ist verboten , vor
Eintragung in das Einkaufsbuch die Ware an die Schnei¬
der, Schneiderinnen oder Wandergewerbetreibenden «us-
zuhändigen.

Das Einkaufsbuch ist den mit der Uebcrwachung der
Vorschriften in 8 11 der Bekanntmachung vom 10. Juni
1916 betrauten Behörden und Personen jederzeit auf Ver¬
langen vorzulegen und auszuhändigen.

Die Schneider, Schneiderinnen und Wandergewerbetrei¬
benden dürfen bezugsscheinpflichtige Waren nur gegen Be¬
zugsschein an die Verbraucher veräußern . Das Einkaufsbuch
dient zur Uebcrwachung dieser Verpflichtung.

Die Reichsbekleidungsstelle und nach deren näheren
Anweisungen die amtlichen Handels -, Handwerks- und Ge¬
werbevertretungen können Ausnahmen von der Bestim¬
mung des Absatz 2 dieses Paragraphen zulassen.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der 88 3

bfs 4 Dieser Bekanntmachung werden nach Z 20 Nummer 1
der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit
Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bedölke-
rurtc; vorn 10. Juni 1916 bestraft . Auch kann nach 8 15
letzterer Bekanntmachung die zuständige Behörde die be¬
treffenden Betriebe schließen beziehentlich die Fortsetzung
des betreffenden Wandergewerbes untersagen.86. ;

Diese Bekanntmachung tritt sofort in Kraft . Oiegen¬
stände, die bisher bezugsscheinsvei waren , aber durch diese
Bekanntmachung bezugsscheinpflichtig werden, dürfen noch
bis zum 30. November 1916 ohne Bezugsschein an die
Verbraucher ausgehändigt werden, wenn sie ans Grund
einer Bestellung des Verbrauchers bereits an; 31. Ok¬
tober 1916 in Arbeit genommen waren.

Berlin , den 31. Oktober 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Pr.  He l f fe r tch.

Das nach . § 9 'btt ‘Bctot 'btuvng beä VnnbtStcas Naxn VÄ.
September 1916 ausgesprochene Verbot, des Berlütlern ? nen
Bucheckern lägt sich, svwe'U es '.ich um Das Einireiben Dm
Schweinen in die Bucheubestände handelt, nicht überall auf¬
recht erhalten. Ich gestatte daher, daß der Eintrieb von Schwei¬
nen in die Buchenbcstänve mit Ausnahme derjeni¬
gen Bestände , in denen zur Zeit und bis aus
weiteres noch gesammelt wird,  erfolgen darf.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, sich dieserhalb unver¬
züglich mit den zuständigen Herren Förstern, beza. Königlichen
Lberförstereien in Verbindung zu sehen, ihren Ortseinwvhnera
von dieser Vergünstigung Kenntnis zu geben, und sie soweit
möglich zum fleißigen Eintrieb der Schweine in die scewcgc-
benen Buchenbestände aufznfordecn.

Der Land rat.
I . B.

Schön , Kreisdeputterter.

MichLmKLUAer Teil

Kriegs-Chromt.
21. Oktober. Neue Angriffe an der Somme worden abge-

wirsen. — Nordwestlich Skomorocky an der Naca-
jowka werden russische Stellungen genommen —
Sieg in der Tobrudscha. Die rumänische Front
wird an verschiedenen Punkten eingestoßen, Tuzla
wird erobert.

22. Oktober. Unter schwersten Verlusten gelingt es dem
Feinde, an der Somme in Richtung Grandeourt —
Pvs Boden zü gewinnen, sonst werden alle Angriffe
abgeschlagen. — Zwischen Swistelniki und Skomo-
rochh werden die Russen erneut geworfen. — Russen
und Rumänen werden in der Dobrndscha aus der
ganzen Front geworfen, Topraisar und Cobadinu
genommen.

23. Oktober. Starke Angriffe an der Somme werden ab ge¬
wiesen, nur nordwestlich Saillh geht ein schmaler
Grabenrest der vordersten Linie an die Franzosen
verloren . — Vom Westufer der Narajowka werden
die Russen gchazlich vertrieben . - Constantza wird
genommen. Die deutschen Truppen nähern sich
Cernavoda . — Im Cerna-Bogen wird vor Feind
in die Verteidigung gedrängt.

24. Oktober. Ein neuer, mit stärkster Krastentsaltnnchuntco-
nommener Durchbrnchsversuch an der Somme
scheitert. — An der russischen Front keine Ereig¬
nisse von Bedeutung . - Predeal wird von Deutschen
und österreichischen Truppen genommen. Nach hef¬
tigem Kampfe werden auch Medgidia und Rasova in
der Dobrndscha genommen.

25. Oktober. An der Somme verminderte Gesechtstätigkcit
infolge Regens . Französische Angriffe werden ab-
gewiestn. — Bei Verdun Vorstoß der Franzosen bis
zum Fort Douaumont . — Angriffe der Russen an
der Schtschara und bei Lnck scheitern. — An der
Siebenbürgischen Olrenze wird der Vulkanpaß ge¬
stürmt . In der Dobrndscha wird Cernavoda ge¬
nommen.

26. Oktober. An der Somme werden alle 'Angriffe abge-
wiesen. — Bei Verdun glückt cs den Franzosen.
Dorf und Fort Douaumont zu besetzen. — Bei Lack
werden russische Angriffe abgewiesen. — Glückliche
Grenzgesechte in Siebenbürgen . In der Dobrndscha
wird die Verfolgung der geschlagenen Rumänen und
Russen fortgesetzt.
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scher Angriff  südlich dorr Predeak und in der Rich¬
tung Campvlung . — Bei der Verfolgung der Ru¬
mänen und Russen !vird die Gegend von Harsvdg
erreicht.

28. Oktober. Erneute Angriffe an der Somme werden abge¬
wiesen. Das gleiche Schicksal haben Angriffe der
Franzosen bei Verdun . — Bei Lnck werden die
Russen unter schweren Verlusten abgewiestn. Bei
Dorna Watra nehmen österreichische Truppen
mehrere von den Russen besetzte Höhen im Sturm.
In der Dvbrudscha hält die Verfolgung an.

29. Oktober. Angriffe zwischen Gueudecourt und Lesboenss
werden abgeschlagen. — Ein Angriff der Russen bei
Szclwow scheitert. — In Richtung Campolung
weitere Fortschritte.

Deutscher Reichstag.
* 74 . Sitzung.

Am Bundesratstisch Dr . Helfferich, Präsident Batocki,
Dr . Lewald. Präsident Dr . ll ä m p f eröffnet die Sitzung
um 10,20. — Nach Erledigung einiger Petitionen wird über
den A n t r a g auf Vertagung des Reichstages
abgestimmt . — Abg. Ebert (Soz .) : Wir bedauern diese
Regelung der Reichstagsvertagung . Wir setzen voraus , daß
der- Reichstag trotzdem jederzeit zusamnlenberuscn werden
kann. Abg. Bassermann (ntl .) : Auch wir hätten ge¬
wünscht, daß der Reichstag durch eigene Machtvollkommen¬
heit auscinondvrgehe . Wenn genügend Beratungsstoff vor¬
liegen würde, sollte er zusammenzutreten haben, denn dann
würden auch die Kommissionen ihre Tätigkeit fortsetzen kön¬
nen. Wir setzen voraus , daß die Kabinettsvrder zum Aus¬
druck bringen wird , daß der Hauptausschuß jederzeit be¬
rufen werden kann. — Abg. H a a se (Soz . Abg.) : Wir sind
nicht mir der vorgeschlagenen Vertagung einberstanden. Die
Zeit kann folgenschwere Ereignisse bringen . Das Ansehen
des Reichstages könnte bei dieser Ausschaltung schlver leiden.
Er darf nicht vor vollendete Tatsachen bestimmt werden, so
daß seine Kritik gehemmt ist. — Staatssekretär Dr . Helff  e-
rich:  Durch Allerhöchste Kabinettsorder wird für die Ta¬
gung der Budgetkvmmission eine Klausel borbehalten : Seine
Majestät dem Kaiser bleibt immer die Möglichkeit, die Ver¬
tagung abzukürzen und den Reichstag früher einzuberufen.
Hierauf wird der Antrag angenommen und dem Präsidenten
die Ermächtigung erteilt , die erste Sitzung nach der Ver¬
tagung selbständig anzusetzen.

Es folgt der Ansschußbericht über den Jnitiativgesetz-
cntwurf betr . die Schutzhaft  während des Krieges . —
Abg. Dr . Rießer (utl .) berichtet über die Ausschuß-
Verhandlungen. Dieses Gesetz ist notwendig , um einen dies
ater  wie den vorigen Samstag dem deutschen Volke zu er¬
sparen. Anders wird das Ansehen Deutschlands als eines
Rechtsstaates schwer leiden. Solche Auswüchse, die allge¬
meine Enipörung Hervorrufen müssen, dürfen unter keinen
Umständen sich wiederholen. — Ministerialdirektor Tr.
Lewa! d:  Es ist vom Ministerium und dem Oberkommando
eine Kommission eingesetzt worden zur Prüfung aller vor¬
gebrachten Fälle . Schon jetzt kann gesagt werden, daß,
wenn die heute vorliegenden Ergebnisse schon vorige Woche
Vorgelegen hätten , die Aussprache einen anderen Verlauf
genommen hätte . Es sind weitherzige liberale Instruk¬
tionen erfolgt , so das; derartige allseitig bedauerte Vor¬
kommnisse sich nicht wieder ereignen. Damit schließt die
e r ste Lc su n g. — Auf Antrag des Abg. Sche id e m a u n
erfolgt soforck die zweite.  Abg . Landsberg (Soz .) :
Wir sind nach wie vor der Ueberzeugung. daß der Belage¬
rungszustand ganz beseitigt werden muß. Die Schutzhaft er¬
folgt ohne richterlichen Haftbefehl und ist mit dem Rechts-

/ ninpf Intirni-lnc< rfm ltihn beitretiHen SOoire»  inuicnl nOar.Cu: t>rm iMcfeijcnUmiif felmx tviv allerbing » eine fffefornt,
aber nur eine (iefcljeibcitc . Denn die tiorgeschlagene Be¬
stimmung, das: dem Verhafteten der Grund seiner Verhaf¬
tung mitgeteilt wird , das Beschwerderecht zusteht und er
sich des Rechtsbeistandes bedienen kann, daß er Schaden¬
ersatz evtl , bekommt, ist Selbstverständlichkeit. Wir erwarten
baldige Zustimmung der Verbündeten Regierungen zum Ge¬
setz. — Abg. Haase (S . Abg.) : Der Belagerungszustand
muß völlig beseitigt werden. Dem Gesetz stimmen wir als
einem Notbehelf zu. — Das Gesetz wird in zweiter Lesung
angenommen. Auf Antrag Scheidemanns erfolgt auch so¬
fort die d r i t t e L e su n g. — Abg. S che i d e m a n n (Soz ) :
Als Vorsitzender des Ausschusses habe ich die dringende
Bitte an die Regierung zu richten, keine Minute mit der
Zustimmung zu zögern. (Allseitige Zustimmung .) Tie Vor¬
kommnisse dürfen sich unter keinen Umständen wiederholen.
Die Regierung würde eine schwere Verantwortung aus sich
laden, wenn sic damit zögern würde. (Allseitiges sehr richtig
und Beifall .) - - Das Gesetz wird darauf definitiv unter
lebhaften Beifallsäußerungen a n g e n o m m e n.

Daraus wird dir Aussprache über die Ernäh¬
rungsfragen  fortgesetzt . — Abg. Herold (Ztr .) will,

I daß die Selbständigkeit der Einzelstaaten gewahrt bleibe.
Die Kartoffelpreise dürsten unter keinen Umständen erhöht
werden. — Abg. S chm i d t-Berlin (Soz .) spricht für den
Produktion szwang. Er bemängelt die hohen Preise für
inländische Fische, das Vieh und Obst und Gemüse. Die Her¬
stellung von Alkohol müßte vollkommen unterbleiben . Die
guten Abschlüsse der Zuckerfabriken hießen eine weitere
Erhöhung der Zuckerpreise nicht berechtigt erscheinen. —
Abg. Hoff (Fortschr . Vpt .l ersucht um Einschränkung der
Herstellung von Spiritus und Bier . Wenn bei unserem
hohen Viehstande die MUchgewinnung nur ein Drittel be¬
trage , so sei damit bewiesen, daß die Fütterung nicht reiche;
man müsse also die Schlachtungen vermehren. — Abg. Tr.
B ö b m c (ntl .) ist der Meinung , daß bei freiem Handel
kciikc erträglichen Zustände hätten geschaffen werden kön¬
nen. Gewisse Landwirte hätten durch zu frühes HerauS-
nehmen der Kartoffeln unerhörte Summen verdient.
Schweinefleisch würde Wohl noch knapper werden. -- Abg.
Graf v. S chw e r i n (kons.) verteidigt die deutschen Land¬
wirte gegen die erhobenen Borwürfe . — Präsident v. Ba-
tvcki:  Im Kriegsernährungsamt Wird nach rein sach¬
lichen Grundsätzen gearbeitet . — Abg. Frhr . v. G a m p
(Rp.) wünscht stärkere Heranziehung von Gefangenen zuz-
Landarbeit , namentlich in: Osten. — Abg. Wurm (Soz .)
bezweifelt, daß Einmütigkeit zwischen den Parteien und dem
K. E. A. bestehe. Damit schlicht die Besprechung. Das
Haus vertagt sich bis zum 13. Febrrrar.

Betr. Lemkrrcherr für Kälber.
Tie LandeS-Futtermittel -Gesellschaft hat uns eine be¬

schränkte Menge Leinkuchen für die Kälberaufzucht  mit
der Bestimmung zur Verfügung gestellt, daß die Kuchen nur
an Tiere in einem Alter bis zu; 3 Monaten gegeben werden
diirsen und zwar für 1 Kalb nicht, mehr als Ztr Ter
Nachweis über die zweckmäßige Verteilung der Leinkuchen
ist der Lnndes-Futtermittelstelle zu erbringen.

Ter Preis der Kuchen stellt sich auf
Mk. 18.20 der Zentner

ohne Sack frei Diez.
Wir ersuchen die Herren Bürgermeister, die eingehenden

Aufträge zu sammeln und an uns weiterzugeben. Dabei
ist der Name des Bestellers  und die Z a h l d e r K ä l-
der  anzugeben.

Kaufmännische GeschästtMe des Krnsamschujsxs
desU«ter!ahulrcifts zu Diez.

Verantwortlich für die Schriftleitung Richard Hein, Bad Ems.
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